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Fassung nach 1. Lesung GR 

Landsgemeindebeschluss zur Revision des 
Baugesetzes 
(BauG) 

Änderung vom [Datum] 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern) 

Neu: – 

Geändert: 700.000 
Aufgehoben: – 

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I.Rh., 

in Revision des Baugesetzes vom 29. April 2012 (BauG), 

beschliesst: 

I. 

Änderung Baugesetz (BauG) vom 29. April 2012: 

Art.  7 Abs. 1 (geändert) 

1 Für rechtmässig erstellte bestehende Bauten, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes und des Ausführungsrechts erstellt wurden und den neuen Bestim-
mungen nicht entsprechen, bleiben der Weiterbestand, ein angemessener 
Unterhalt und die zeitgemässe Erneuerung gewährleistet, unter Vorbehalt ein-
schränkender Regelungen für Bauten ausserhalb der Bauzonen. Als zeitge-
mässe Erneuerung gelten auch der Abbruch und der Wiederaufbau im bishe-
rigen Umfang, sofern dadurch nicht wesentliche öffentliche oder nachbar-
rechtliche Interessen, beispielsweise der Ortsbildschutz, verletzt werden, so-
wie die Erstellung einzelner Bauteile, die für sich die geltenden Vorschriften 
einhalten.
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Art.  26 Abs. 2bis (neu) 

2bis Die Planungsbehörden können in ihren Reglementen oder in Quartierplä-
nen die Nutzung des Erdgeschosses im Ortskern auf Betriebe mit Publikums-
verkehr einschränken. 

Art.  73 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

1 Gegenüber Wald ist, ausser bei forstwirtschaftlichen Bauten und Anlagen, 
ein Abstand von wenigstens 20 m, für ebenerdige oder unterirdische nicht-
forstliche Anlagen sowie Terrainveränderungen ein Abstand von 5 m einzu-
halten. Der Abstand wird ab der Waldgrenze gemessen. 

2 Wenn es die örtlichen Verhältnisse erlauben, kann in Quartierplänen der or-
dentliche Waldabstand von 20 m bis auf 10 m gesenkt werden. 

3 Neupflanzungen und Neubegründungen von Wald haben gegenüber beste-
henden Bauten und Anlagen die unter Abs. 1 und Abs. 2 genannten Abstände 
einzuhalten. 

Art.  77 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu) 

1 Das zuständige Departement kann im Rahmen von Baubewilligungsverfah-
ren Ausnahmen von Vorschriften dieses Gesetzes und dessen Ausführungs-
bestimmungen bewilligen, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder 
wenn ausserordentliche Verhältnisse vorliegen und gleichzeitig weder öffent-
liche noch nachbarliche Interessen erheblich beeinträchtigt werden. 

1bis Die Standeskommission kann ausserhalb von Baubewilligungsverfahren 
Ausnahmen von Vorschriften dieses Gesetzes und dessen Ausführungsbe-
stimmungen bewilligen, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder 
wenn ausserordentliche Verhältnisse vorliegen. 

Art.  81 Abs. 1bis (neu) 

1bis Die Auflage der Baugesuchsunterlagen ist physisch am Sitz der Baubewil-
ligungsbehörde und gleichzeitig elektronisch vorzunehmen. Zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes können auf dem Verordnungsweg Vorgaben für die 
Auflage oder Einschränkungen festgelegt werden. 
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Art.  82 Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (neu) 

2 Zudem sind die Bezirke des inneren Landesteils und die Feuerschauge-
meinde bei baupflichtigen Bauvorhaben auf dem eigenen Gebiet zur öffent-
lich-rechtlichen Einsprache und zur Ergreifung von daran unmittelbar an-
schliessenden Rechtsmitteln berechtigt. 

4 Über die öffentlich-rechtliche Einsprache wird gleichzeitig mit der Verfügung 
im Baubewilligungsverfahren entschieden. 

Art.  83 Abs. 3 (geändert) 

3 Bei allen übrigen Einsprachen zivilrechtlicher Natur setzt die Baubewilli-
gungsbehörde dem Einsprecher eine Frist von 20 Tagen zur Einleitung eines 
zivilrechtlichen Klageverfahrens. Dabei gilt: 

a) (geändert) Unterbleibt eine rechtzeitige Klage, gilt die Einsprache als 
zurückgezogen. 

b) (geändert) Während der zwanzigtägigen Frist gemäss Abs. 3 und ei-
nem allfälligen Vermittlungsverfahren inklusive Frist zur Klage bleibt 
das Baugesuchsverfahren sistiert. Darüber hinaus kann das Bezirks-
gericht den Baubeginn bis zur rechtskräftigen Erledigung der Klage 
untersagen. 

c) Aufgehoben. 

Art.  85 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Baubewilligung wird erteilt, wenn die öffentlich-rechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

Art.  90 Abs. 1 (geändert) 

1 Für die Behandlung der Baugesuche durch die Baubewilligungsbehörden 
werden Gebühren von 1‰ der geschätzten Baukosten, mindestens Fr. 100.-
- erhoben. Die Kosten für das Anzeigeverfahren, für ausserordentliche und 
administrative Verrichtungen und weitere baupolizeiliche Verfahren, die erfor-
derlichen Kontrollen sowie allfällige Gutachten werden entsprechend dem tat-
sächlichen Aufwand zu den Gebühren hinzugerechnet. Die Baubewilligungs-
behörde kann vom Baugesuchsteller angemessene Kostenvorschüsse ver-
langen. 
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Art.  90e Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben) 

1 Die Mehrwertabgabe wird innert zwölf Monaten nach rechtskräftiger Verfü-
gung des Mehrwertes fällig. 

a) (geändert)  

b) (geändert)  

c) (geändert)  

2 Aufgehoben. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Der Grosse Rat bestimmt das Inkrafttreten dieses Beschlusses. 


